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Erforderliche 
Mitzeichnungen: 

3 Bauen, Stadtentwicklung und 
Welterbemanagement 
3.1 Bauverwaltung und 
Stadtentwicklung 
3.2 Hoch- und Tiefbau, 
Gebäudemanagement  
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gez. 06.11.2023 
 
gez. 08.11.2023 

 
i. V. K. Held 
 
Löw 
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Verantwortlicher 
Fachbereich: 

1 Finanzen, Bildung, Jugend und 
Sport, stellv. Oberbürgermeisterin  

 
gez. Frommert 

 
3/11/23 

 
Oberbürgermeister Frank Ruch gez. F. Ruch 08.11.23 

 

 

Beschluss: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg beschließt die überplanmäßige 
Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen für die Buchungsstelle 5.4.1.101/3051.785200 
– Gemeindestraßen/ Erschließung Industriegebiet Quarmbeck in Höhe von 125.000 €. 
Die Deckung erfolgt aus den Verpflichtungsermächtigungen der Buchungsstelle 
4.2.4.101/2062.785100 – Sportstätten/ Klima + Tribüne Bodelandhalle in Höhe von 125.000 €. 
 
 
 

 Beschlussvorlage  

Vorlage Nr.: BV-HFAQ/013/23 

öffentlich 

Bereitstellung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen für die 
Buchungsstelle 5.4.1.101/3051.785200 - Gemeindestraßen/ Erschließung 
Industriegebiet Quarmbeck 

Erstellungsdatum: 02.11.2023   

  

Beratungsfolge: 

Datum der Sitzung Gremium 

 

22.11.2023 Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg Entscheidung 

 



 

 

Sachverhalt: 
 
In der Vorbereitung der Erschließung des Industriegebietes Quarmbeck ist eine Kampfmittelsondierung 
erforderlich, aus deren Ergebnis sich der Umfang und die Bereiche für die anschließende 
Kampfmittelbeseitigung ergeben werden. Für die Durchführung der Sondierungsarbeiten darf die 
Bewuchshöhe max. 0,15 m betragen, vorhandene Bäume müssen auf 1,80 m aufgeastet werden und 
Sträucher müssen so beschnitten werden, dass die Untersuchungsgeräte bis auf 0,50 m an den Mittelpunkt 
des Gehölzes heran können. Die Mäh- und Schneidarbeiten dürfen nur außerhalb der 
artenschutzrechtlichen Sperrfrist (§ 39 Abs. 5 BNatSchG, Anfang März bis Ende September) erfolgen. Das 
heißt, dass das Zeitfenster für diese Arbeiten am 29. Februar 2024 endet. Für alle Gehölze, die dem Schutz 
der Kreisbaumschutzsatzung unterliegen, ist eine Genehmigung (Ausnahme/Befreiung) durch die Untere 
Naturschutzbehörde (UNB) erforderlich. Der notwendige Eingriff wird mit dem noch zu beauftragenden 
Kampfmittelsondierer und der UNB abgestimmt. Anschließend können die noch zu beauftragenden Mäh- 
und Schneidarbeiten durchgeführt werden.  
 
Aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Regularien bei der Ausschreibung und Auftragsvergabe muss 
mit den Verfahren zeitnah begonnen werden, um das Zeitfenster für die Ausführung der Mäh- und 
Schneidarbeiten einhalten zu können. Auch die Kampfmittelsondierung muss dann sofort beginnen, da 
sonst der Bewuchs wieder nachwächst. 
Die finanziellen Mittel für diese Aufträge sind im Entwurf des Haushaltsplans 2024 eingestellt. Aber 
aufgrund des oben beschriebenen Zeitfaktors müssen die haushaltstechnischen Voraussetzungen bereits 
jetzt geschaffen werden, um die Vergabeverfahren zeitnah beginnen zu können. 
 
Im Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2024 ist auf der Buchungsstelle 5.4.1.101/3051.785200 – 
Gemeindestraßen/ Erschließung Industriegebiet Quarmbeck ein Haushaltsansatz in Höhe von 500.000 € 
veranschlagt. 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 

Ja  Nein 

 

 
Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr 
 

 Ja   Nein 

 

Pflichtaufgaben   

 

freiwillige Aufgaben 

 Ergebnisplan 

 
BUst  

 

EUR      

Finanzplan 

 
BUst 5.4.1.101/3051.785200  
 

EUR  100.000 € ERM VJ 
EUR 118.100 € üpl. Mittel 
        

Gesamtkosten  
der Maßnahmen 
(Anschaffungs-/ 
Herstellungskosten) 

 
EUR    1.218.100    

Jährliche  
Folgekosten/ 
Folgelasten 

 

keine 

 
EUR      

Gesamtfinanzierung 
 
Eigenanteil  
 
 

EUR     1.218.100 

Gesamtfinanzierung 
 
Erträge/Einzahlungen 
(Zuschüsse, Beiträge etc.) 
 

EUR       0   

Verpflichtungs-
ermächtigungen 
 

Ja  Nein 

 
 

 
Jahr  
EUR 
 
Jahr 
EUR 
 
Jahr 
EUR 
 

Folgejahre  
Jahr 2024 
EUR 500.000 
 
Jahr 2025 
EUR 500.000 
 
Jahr  
EUR 

 
 


